
Abteilung Fischerei

Bahnhofstrasse 9
Postfach 1214
6431 Schwyz
Telefon 041 819 18 48
fischerei@sz.ch
www.sz.ch

Herr Frau

Geb. Datum:

Tel P:

Mobile:

Kanton:

Fr.   96.00 Fr. 48.00 Fr. 183.00 Fr.  92.00

Fr.   18.00 Fr.   9.00 Fr.   18.00 Fr.    9.00

Jugendliche
(ab 10 Jahre)

Fr. 203.00 Fr. 102.00 Fr.  405.00 Fr. 203.00

Fr.   27.00 Fr.   14.00 Fr.    27.00 Fr.   14.00

Fr. 253.00 Fr. 127.00

Fr.   50.00 Fr.   50.00 Fr.   50.00 Fr.   50.00

a

b

Umweltdepartement

Amt für Gewässer

Fr. 330.00

keine Ausgabe

Gebühr für Einwohner und Einwohnerinnen aller Kantone (ausser Schwyz), die zur Fischerei im gesamten Zürichsee
(inkl. Obersee) sowie in den anderen Schwyzer Seeteilen (Vierwaldstättersee, Zugersee, Lauerzersee) berechtigt,
ausgenommen der Pachtseen Wägitalersee und Sihlsee.

 Fr. 630.00b

Jahrespatent
inklusive St. Gallisches Gebiet
des Zürich- und-Obersees

Das Freiangelrecht berechtigt zum Fischen mit einer Angelrute mit einem Einfachhaken ohne Widerhaken und mit einem Schwimmer.

GESUCH um Erteilung eines FISCHERPATENTS
Der Unterzeichnende wünscht folgende(s) Fischerpatent(e): Bitte ankreuzen!

Gebühr
für ausserkantonale Patentbzüger

(nur ZH-See für Einwohner von SG & ZH)

(nur ZH-See für Einwohner von SG & ZH)

Fr.   37.00

Fr.  179.00 Fr.   90.00

Spezialgebühr für Einwohner und Einwohnerinnen der Gegenrechtskantone St. Gallen und Zürich, die
ausschliesslich zur Fischerei im gesamten Zürichsee (inkl. Obersee) berechtigt.

Fr. 154.00

Fr. 18.00

Fr. 77.00

Fr.   70.00

Fr. 154.00a

Fr.  35.00

Fr.  77.00a

Gebühr
für Einwohner des Kantons Schwyz

Jahrespatent
ganzer Zürichsee
(enthält Jahrespatent Ia)

Patent Ib
(See mit Boot)

Saison
1. Jan. - 31. Dez.

Erwachsene
(ab 16 Jahre)

Jahrespatent

gültig ab:
Monatspatent

keine Ausgabe

Fr.   45.00

Tagespatent

Fr. 147.00b

Fr. 165.00
Fr. 330.00a

Erwachsene
(ab 16 Jahre)

Gebühr
für ausserkantonale Patentbzüger

Jugendliche
(ab 10 Jahre)

Fr.   90.00

Tagespatent

Fr. 294.00b

Saison
1. Jan. - 31. Dez.

Erwachsene
(ab 16 Jahre)

Jugendliche
(ab 10 Jahre)

Erwachsene
(ab 16 Jahre)

Jugendliche
(ab 10 Jahre)

Jahrespatent

gültig ab:
Monatspatent

Freiangelkarte

Fr. 165.00a

Fr. 315.00b

Gebühr
für Einwohner des Kantons Schwyz

Personalien

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ :

E-Mail:

Seepatente

Ort:

Patent Ia
(See vom Ufer)

Gästekarte

Jahrespatent
ganzer Zürichsee
(enthält Jahrespatent Ib)



Fr. 185.00 Fr. 93.00 Fr. 450.00 Fr. 170.00

Fr.   33.00 Fr. 17.00 Fr.   45.00 Fr.   25.00

Datum Unterschrift

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Ausführungsbestimmungen über die Fischerei im Zürichsee und Obersee

Das Fischereipatent ist persönlich und nicht übertragbar. Bei einer Kontrolle ist es, zusammen mit einem
amtlichen Ausweis, vorzuweisen.

Diese werden ab dem erfüllten 10. Altersjahr bis zum vollendeten 16. Altersjahr abgegeben.

Die Fischfangstatistik für die Bachfischerei ist bis 31. Oktober und jene für die Seefischerei bis 31. Januar
einzureichen. Die Rücksendung ist obligatorisch, auch wenn keine Fänge getätigt wurden. Im Unterlassungsfall
wird eine Mahngebühr von Fr. 50.00 in Rechnung gestellt.
Für die Fischerei in den Konkordatsgewässern (Zürich-, Zuger- und Vierwaldstättersee sowie Linthkanal) und der
Pachtseen (Sihl- und Wägitalersee) gelten die Ausführungsbestimmungen der jeweiligen Gewässer.
Die kantonalen Ausführungsbestimmungen für die See- und Bachfischerei gelten für den Lauerzersee und
Itlimoosweiher respektive für die Schwyzer Fliessgewässer.

Wer die Fischerei betreibt, muss den Nachweis erbringen können, dass er ausreichende Kenntnisse über die
tierschutzgerechte Ausübung der Fischerei hat. Dieser Nachweis über ausreichende Kenntnisse wird durch den
Schweizerischen Sachkundenachweis (SaNa) oder einer gleichwertigen Ausbildung erbracht.

Jugendliche Inhaber des Patentes Ib (Boot) und II (Bach) dürfen bis zum vollendeten 14. Altersjahr nur in
Begleitung einer erwachsenen Person fischen und sind vom Nachweis ausreichender Kenntnisse über die
tierschutzgerechte Ausübung der Fischerei (SaNa-Pflicht) befreit, sofern die Begleitperson über diese Kenntnisse
verfügt und die direkte Betreuung gewährleistet.

Jede Person die ein Jahrespatent für die Bachfischerei besitzt, hat automatisch ein Gästepatent inkludiert. Diese
berechtigt eine Begleitperson unter ihrer direkten Betreuung, mit ihren Gerätschaften und auf Ihr Kontingent
fischen zu lassen.

Sachkundenachweis

Gästepatent
Dieses kann von Inhaberinnen und Inhabern des Jahrespatentes lb bezogen werden und berechtigt diese, jeweils
einen Gast mitzunehmen. Der Gast ist berechtigt, mit den zugelassenen Gerätschaften und auf das Fangkontingent
der Inhaberin oder des Inhabers des Jahrespatentes Ib mitzufischen.

Jugendpatent

Erläuterungen zum Erwerb eines Fischereipatentes

Bachfischerei:

Das Patentgesuch ist einzusenden an:

Saison
1. April - 15. Sept.

Jahrespatent

gültig ab:

Bachpatent

Bitte senden Sie mir folgende Gesetzestexte zu:

Monatspatent

Gebühr
für ausserkantonale Patentbzüger

Ausführungsbestimmungen für die Angelfischerei in Fliessgewässern

Ausführungsbestimmungen für die Angelfischerei in stehenden Gewässern (Lauerzersee / Itlimoosweiher)
Seefischerei:

Zusätzlich zu den Patenttaxen fällt die Ausfertigungsgebühr (Fr. 25.00) an. (entfällt beim Bezug über den Web-Shop).

Tagespatent (ab 15. Mai)

Amt für Gewässer, Abteilung Fischerei, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1214, 6431 Schwyz / Mail: fischerei@sz.ch

Fliessgewässerkarte

Ausführungsbestimmungen zum Konkordat über die Fischerei im Zugersee

Interkantonale Vereinbarung über die Fischerei im Vierwaldstättersee

Fischereiverbote

Fr.   90.00 Fr. 252.00 Fr. 126.00

Patent II

Fr. 45.00

Erwachsene
(ab 16 Jahre)

Jugendliche
(ab 10 Jahre)

Erwachsene
(ab 16 Jahre)

Jugendliche
(ab 10 Jahre)

Gebühr
für Einwohner des Kantons Schwyz


